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Betr.: Empfehlung fur eine EMPFEHLUNG DES RATES zum nationalen
Reformprogramm Finnlands 2016 mit einer Stellungnahme des Rates zum
Stabilitatsprogramm Finnlands 2016

Die Delegationen erhalten in der Anlage den von verschiedenen Ausschiissen des Rates iiber-
arbeiteten und gebilligten Entwurf einer Empfehlung des Rates, der auf dem Kommissionsvorschlag

(COM(2016) 346 final) beruht.

9229/16 mp/HAL/ar 1
DGB3A- DGG 1A DE



EMPFEHLUNG DES RATES
vom ...
zum nationalen Reformprogramm Finnlands 2016
mit einer Stellungnahme des Rates
zum Stabilititsprogramm der Finnlands 2016

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag {iber die Arbeitsweise der Europédischen Union, insbesondere auf

Artikel 121 Absatz 2 und Artikel 148 Absatz 4,

gestlitzt auf die Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 {iber den Ausbau der
haushaltspolitischen Uberwachung und der Uberwachung und Koordinierung der Wirtschafts-
politikenl, insbesondere auf Artikel 5 Absatz 2,

gestlitzt auf die Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des Européischen Parlaments und des Rates vom
16. November 2011 iiber die Vermeidung und Korrektur makrodkonomischer Ungleichgewichte?,
insbesondere auf Artikel 6 Absatz 1,

auf Empfehlung der Europdischen Kommission,

unter Berlicksichtigung der EntschlieBungen des Européischen Parlaments,

unter Berlicksichtigung der Schlussfolgerungen des Europdischen Rates,

nach Stellungnahme des Beschiftigungsausschusses,

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Finanzausschusses,

! ABIL. L 209 vom 2.8.1997, S. 1.
2 ABL L 306 vom 23.11.2011, S. 25.
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nach Stellungnahme des Ausschusses fiir Sozialschutz,

nach Stellungnahme des Ausschusses fiir Wirtschaftspolitik,

in Erwédgung nachstehender Griinde:

(1)  Am 26. November 2015 nahm die Kommission den Jahreswachstumsbericht an, mit dem das
Européische Semester filir wirtschaftspolitische Koordinierung 2016 eingeleitet wurde. Die
Prioritdten des Jahreswachstumsberichts wurden am 17./18. Mérz 2016 vom Européischen
Rat gebilligt. Am 26. November 2015 nahm die Kommission auf der Grundlage der Verord-
nung (EU) Nr. 1176/2011 den Warnmechanismus-Bericht an, in dem sie Finnland als einen
der Mitgliedstaaten nannte, fiir die eine eingehende Uberpriifung durchzufiihren sei. Am
selben Tag nahm die Kommission auch eine Empfehlung fiir eine Empfehlung des Rates zur
Wirtschaftspolitik des Euro-Wiahrungsgebiets an. Diese Empfehlung wurde am
18./19. Februar 2016 vom Européischen Rat gebilligt und am 8. Mérz 2016 vom Rat ver-
abschiedet®. Als Land, dessen Wihrung der Euro ist, und angesichts der engen Ver-
flechtungen zwischen den Volkswirtschaften in der Wirtschafts- und Wéhrungsunion sollte

Finnland die vollstindige und fristgerechte Umsetzung der Empfehlung sicherstellen.

(2) Der Léanderbericht 2016 fiir Finnland wurde am 26. Februar 2016 verdftentlicht. Darin
wurden die Fortschritte Finnlands bei der Umsetzung der ldnderspezifischen Empfehlungen
vom 14. Juli 2015 und bei der Verwirklichung der nationalen Ziele im Rahmen von
Europa 2020 bewertet. Der Lénderbericht enthielt auBerdem die eingehende Uberpriifung
nach Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011. Am 8. Mérz 2016 legte die Kommission
die Ergebnisse der eingehenden Uberpriifung vor. Die Kommission gelangt aufgrund ihrer
Analyse zu dem Schluss, dass in Finnland makro6konomische Ungleichgewichte bestehen. Es
ist insbesondere notwendig, den seit mehreren Jahren zu verzeichnenden Riickgang der
Kostenwettbewerbsfahigkeit anzugehen, der hauptsiachlich darauf zurtickzufiihren ist, dass die
Lohne wahrend eines ldngeren Zeitraums schneller gestiegen sind als die Produktivitit, was
im Zeitraum von 2008 bis 2012 zu einer drastischen Verschlechterung der Leistungsbilanz
gefiihrt hat. In der Analyse wurde auch auf signifikante mittel- und langfristige Risiken fiir die

Tragfahigkeit der ohnehin schon angespannten 6ffentlichen Finanzen verwiesen.

3 ABI. C 96 vom 11.3.2016, S. 1.
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3)

“4)

)

Am 14. April 2016 tibermittelte Finnland sein nationales Reformprogramm 2016 und sein
Stabilitdtsprogramm 2016. Um wechselseitigen Zusammenhéngen Rechnung zu tragen,

wurden beide Programme gleichzeitig bewertet.

Die einschldgigen landerspezifischen Empfehlungen wurden bei der Programmplanung der
Européischen Struktur- und Investitionsfonds fiir den Zeitraum 2014-2020 beriicksichtigt.
Gemal Artikel 23 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Européischen Parlaments und des
Rates* kann die Kommission einen Mitgliedstaat zur Uberarbeitung seiner Partnerschafts-
vereinbarung und der jeweiligen Programme und zur Unterbreitung von Anderungs-
vorschldgen auffordern, wenn dies fiir die Férderung der Umsetzung der einschldgigen
Empfehlungen des Rates notwendig ist. In den Leitlinien fiir die Anwendung von Mal-
nahmen zur Schaffung einer Verbindung zwischen der Wirksamkeit der européischen
Struktur- und Investitionsfonds und der ordnungsgeméifBen wirtschaftspolitischen Steuerung

hat die Kommission erldutert, wie sie diese Bestimmung anzuwenden gedenkt.

Im Stabilitdtsprogramm 2016 wird auf die signifikanten Haushaltsauswirkungen des auf3er-
gewOhnlichen Fliichtlingszustroms verwiesen, und es werden ausreichend Belege fiir Umfang
und Art der zusitzlichen Haushaltsbelastung geliefert. Der Kommission zufolge betrugen die
berticksichtigungsfdhigen zusétzlichen Ausgaben im Jahr 2015 rund 0,05 % des BIP und
werden fiir 2016 gegenwartig auf 0,2 % des BIP geschitzt. Die Bestimmungen nach Artikel 5
Absatz 1 und Artikel 6 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 tragen diesen zusitzlichen
Ausgaben Rechnung, da der Fliichtlingszustrom ein auBergewdhnliches Ereignis darstellt, das
erhebliche Auswirkungen auf die 6ffentlichen Finanzen Finnlands hat, deren Tragfahigkeit
durch die Gewdhrung einer voriibergehenden Abweichung vom Anpassungspfad in Richtung
auf das mittelfristige Haushaltsziel nicht gefdhrdet wiirde. Um die betreffenden Kosten zu
beriicksichtigen, wurde die erforderliche Anpassung in Richtung auf das mittelfristige Haus-
haltsziel fiir 2015 somit nach unten korrigiert. Was 2016 anbelangt, wird im Friithjahr 2017
auf der Grundlage der von den finnischen Behorden bereitgestellten beobachteten Daten eine
endgiiltige Bewertung vorgenommen, die auch die beriicksichtigungsfdhigen Werte umfassen

wird.

Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Européischen Parlaments und des Rates vom

17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen iiber den Europdischen Fonds fiir
regionale Entwicklung, den Europidischen Sozialfonds, den Kohésionsfonds, den
Europdischen Landwirtschaftsfonds fiir die Entwicklung des landlichen Raums und den
Europédischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen iiber den
Europdischen Fonds fiir regionale Entwicklung, den Européischen Sozialfonds, den
Kohisionsfonds und den Européischen Meeres- und Fischereifonds und zur Aufthebung der
Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates (ABI. L 347 vom 20.12.2013, S. 320).

9229/16 mp/HAL/ar 4

DGB3A- DGG 1A DE



(6)

Finnland befindet sich derzeit in der praventiven Komponente des Stabilitéits- und
Wachstumspakts. Am 18. Mai 2016 veroffentlichte die Kommission einen Bericht nach
Artikel 126 Absatz 3 AEUV, da Finnlands gesamtstaatlicher Schuldenstand 2015 den Refe-
renzwert von 60 % des BIP {iberschritt. Die Analyse ergab, dass das Schuldenstandskriterium
als eingehalten bewertet werden sollte. In ihrem Stabilitétsprogramm 2016 plant die Regie-
rung eine Verbesserung des Gesamtsaldos auf -2,5 % des BIP im Jahr 2016 und weiter auf -
1,3 % im Jahr 2020. Die Regierung beabsichtigt, das mittelfristige Haushaltsziel — ein struktu-
relles Defizit von 0,5 % des BIP — bis 2019 zu erreichen. Dem Stabilitdtsprogramm zufolge
wird die Schuldenquote im Jahr 2019 mit 67,4 % ihren Hochststand erreichen und 2020 auf
67,2 % sinken. Das diesen Projektionen zugrunde liegende makrodkonomische Szenario ist
plausibel. Die zur Erreichung des mittelfristigen Haushaltsziels bis 2019 erforderlichen MaB-
nahmen wurden nicht ausreichend spezifiziert. Die Kommission geht in ihrer Friihjahrs-
prognose 2016 davon aus, dass 2016 das Risiko einer gewissen Abweichung vom empfoh-
lenen Anpassungspfad besteht. Wiirden die Haushaltsauswirkungen des auBBergewo6hnlich
starken Fliichtlingszustroms von der Bewertung ausgenommen, so hétte dies keinen Einfluss
auf die Schlussfolgerung fiir 2016. Unter Annahme einer unverdnderten Politik besteht 2017
das Risiko einer erheblichen Abweichung von der empfohlenen Anpassung. Die Schulden-
quote wird den Projektionen zufolge ihren Aufwirtstrend fortsetzen und 2017 bei 66,9 %
liegen. Nach Auffassung des Rates, der sich auf seine Bewertung des Stabilitdtsprogramms
und die Friithjahrsprognose 2016 der Kommission stiitzt, besteht die Gefahr, dass Finnland die
Anforderungen des Stabilitdts- und Wachstumspakts nicht einhalten wird. Um die Erfiillung
der Vorgaben zu gewihrleisten, werden daher 2016 und 2017 weitere MaBnahmen notwendig

sein.
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(7)  Angesichts der alternden Bevdlkerung und einer sinkenden Erwerbsbevolkerung diirften die
Ausgaben fiir Renten, Gesundheitsversorgung und Langzeitpflege von 23,1 % im Jahr 2013
auf 26,9 % des BIP im Jahr 2030 ansteigen. Finnland hat im Januar 2016 eine Rentenreform
verabschiedet, mit der das gesetzliche Renteneintrittsalter ab 2027 an die verdnderte Lebens-
erwartung gekoppelt wird. Die von den Kommunen erbrachten Sozial- und Gesundheits-
leistungen machen 10 % des BIP aus. Wird das System nicht reformiert, ist mit einem Aus-
gabenanstieg fiir diese Leistungen von nominal 2,4 % jdhrlich zu rechnen, und auch der
Anteil der Ausgaben am BIP wiirde sich erhéhen. Es wurden Grundziige einer weitreichenden
Verwaltungsreform und Umstrukturierung der Gesundheitsversorgung und der sozialen
Dienste vereinbart. Zu den Hauptzielen der Reform zédhlen die langfristige Verringerung der
Tragfahigkeitsliicke um 3 Mrd. EUR durch eine bessere Kostenkontrolle. Erreicht werden soll
dies durch die Integration von Diensten, eine Biindelung der Arrangeure fiir Dienstleistungen
und eine stirkere Digitalisierung. Die Einzelheiten sind noch auszuarbeiten, und die vor der
Reform eingefiihrten Pline fiir das Anderungsmanagement kénnen wie geplant ab 2019
umgesetzt werden. Die Regierung hat angekiindigt, Ende 2016 Maflnahmen zur Umsetzung
der Reform vorzulegen, die angesichts des Umfangs und Zeitplans eine Herausforderung dar-
stellen wird. Daher ist die rechtzeitige Annahme der Legislativvorschldge von zentraler
Bedeutung.

(8) Zur Wiederherstellung der Wettbewerbsfahigkeit Finnlands muss die Funktionsweise des
Arbeitsmarkts in verschiedener Hinsicht verbessert werden. Seit dem Ende 2013 zentral ver-
einbarten Tarifabschluss fielen die Lohnsteigerungen auf aggregierter Ebene moderat aus. Im
Einklang mit dem vereinbarten Abschluss verlangsamte sich der jéhrliche Anstieg der ausge-
handelten Lohne von 1,3 % im letzten Quartal 2013 auf 0,5 % im vierten Quartal 2015. Im
Juni 2015 beschlossen die Sozialpartner, die Vereinbarung bis 2016 zu verldngern. Das
Arbeitsproduktivitidtswachstum hat sich jedoch noch nicht erholt, so dass die nominalen
Lohnstiickkosten — wenn auch langsamer — steigen diirften. Es wurden Verhandlungen zur
Wiederherstellung der Kostenwettbewerbsfahigkeit gefiihrt. Am 29. Februar 2016 ver-
einbarten die Sozialpartner einen Pakt fiir Wettbewerbsféhigkeit. Dieser Pakt muss vor der
Umsetzung in sektorspezifische Vereinbarungen {iberfiihrt werden. Der Pakt fiir Wett-
bewerbsfahigkeit wird durch MaBBnahmen ergénzt, die von den Sozialpartnern vereinbart
wurden und fiir mehr Flexibilitdt auf dem Arbeitsmarkt sorgen und ein neues Modell fiir das
Lohnwachstum schaffen sollen, das die Lohne in verschiedenen Sektoren an die Lohne in
denjenigen Sektoren koppelt, die dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt sind. Bei der
Umsetzung der arbeitsmarktpolitischen Mallnahmen ist der Rolle der Sozialpartner in vollem

Umfang Rechnung zu tragen.
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(9) Angesichts der schrumpfenden Bevolkerung im erwerbsfahigen Alter muss die Erwerbs-
beteiligung erhoht werden. Dies erfordert kontinuierliche Anstrengungen zur Eingliederung
von dlteren Arbeitnehmern, jungen Menschen, Langzeitarbeitslosen und gering qualifizierten
Arbeitskriften in den Arbeitsmarkt. Die Beschéftigungsquote ist von einem Hochststand vor
der Krise von 70,6 % im Jahr 2008 um mehr als zwei Prozentpunkte auf 68,5 % im Jahr 2015
zuriickgegangen, wihrend die Arbeitslosigkeit von 6,4 % auf 9,4 % nach oben kletterte. Bei
den élteren Menschen hat sich die Beschéftigungsquote allméhlich verbessert, doch es
bestehen nach wie vor Moglichkeiten fiir ein vorzeitiges Ausscheiden aus dem Erwerbsleben
durch verldangerte Arbeitslosenleistungen fiir dltere Arbeitnehmer bis zum Renteneintritt
("Arbeitslosigkeitstunnel"), die — wenn sie nicht verringert werden — die positiven Aus-
wirkungen der im Jahr 2016 erlassenen Rentenreform beschrinken konnten. Die Aus-
wirkungen der bei der vorangegangenen Rentenreform vorgenommenen Anderungen an den
Parametern des Arbeitslosigkeitstunnels werden 2019 bewertet. Im Zeitraum von 2008 bis
2014 hat sich die Langzeitarbeitslosigkeit deutlich von 1,2 % auf 1,9 % der gesamten
Erwerbsbevolkerung erhdht, obwohl viele Langzeitarbeitslose schlieBlich aus der Erwerbs-
bevolkerung ausgeschieden sind. Die Jugendarbeitslosigkeit ist 2015 auf 22,4 % angestiegen.
Geringqualifizierte sind am stirksten von der schwachen Leistung des Arbeitsmarktes
betroffen. Eine Kiirzung der Mittel fiir eine aktive Arbeitsmarktpolitik zu einem Zeitpunkt, zu
dem der Bedarf an solchen Mallnahmen wiéchst, konnte die Chancen der oben aufgefiihrten
Gruppen auf eine Riickkehr in den Arbeitsmarkt verringern. Was die Arbeitsmarktaktivierung
angeht, kann das komplexe System von Leistungen, das verschiedene Arten der finanziellen
Unterstiitzung umfasst, signifikante Nichterwerbstatigkeits- und Niedriglohnfallen bewirken.
Angesichts der Kiirzungen der Haushaltsmittel fiir aktive Arbeitsmarktmafnahmen ist es
besonders wichtig, diese Schwachstellen anzugehen und positive Anreize zur Aufnahme einer
Erwerbstdtigkeit einzufiihren, etwa verbesserte Moglichkeiten, eine Erwerbstétigkeit und den
Bezug von Leistungen miteinander zu kombinieren. Die Ankunft einer vergleichsweise
grof3en Zahl von Migranten und Fliichtlingen in Finnland im Jahr 2015 konnte dabei helfen,
die Auswirkungen der Alterung der Bevolkerung zu begrenzen, allerdings nur, wenn diese
Menschen erfolgreich in den Arbeitsmarkt und in das Bildungswesen eingegliedert werden
konnen. Auf dem Arbeitsmarkt bestehen Schwierigkeiten, das Angebot auf den Bedarf abzu-
stimmen, was unter anderem auf den Strukturwandel in der Wirtschaft zuriickzufiihren ist, im
Zuge dessen neue Arbeitsplétze in anderen geografischen Gebieten und Industriezweigen ent-
stehen als denen, in denen Arbeitsplétze verloren gegangen sind. Es sind Mallnahmen erfor-
derlich, um das Angebot an bezahlbarem Wohnraum im Raum Helsinki zu erh6hen, sowie
wirksame Strategien, die den Menschen helfen, ihre Kompetenzen auf den neuesten Stand zu

bringen und einen Arbeitsplatz zu finden.
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(10)

(In

(12)

(13)

Das wirtschaftliche Umfeld in Finnland ist genauso gut wie oder besser als in anderen fort-
geschrittenen Volkswirtschaften. Allerdings beeintrachtigt der mangelnde Wettbewerb, insbe-
sondere im Bereich der in erster Linie fiir den einheimischen Markt bestimmten Dienst-
leistungen wie Einzelhandels- und Verkehrsdienstleistungen, die allgemeine Wettbewerbs-
fahigkeit der finnischen Wirtschaft. Den Unternehmen zufolge hindern auf einigen Mérkten
iiberzogene regulatorische Auflagen den Markteintritt und das Wachstum. Diese iiberméfigen
Anforderungen miissen abgebaut werden, um das Unternehmertum und Investitionen zu
fordern. Im Einzelhandelssektor wird die Reform der Planungsvorschriften dafiir sorgen, dass
die Regeln fiir die Grofe und Lage von Geschiften flexibler ausgestaltet werden konnen. Der
Sektor der handelbaren Giiter durchlduft nach wie vor eine Umstrukturierung und wiirde von
der ErschlieBung neuer Mirkte und der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen,
insbesondere von solchen mit hohem Mehrwert, profitieren. Der Strukturwandel kénnte durch
MalBnahmen zur Férderung der Unternehmensexpansion, Internationalisierung und Innovation
vorangebracht werden. Im August 2015 wurden gednderte Rechtsvorschriften verabschiedet,
doch die meisten davon werden voraussichtlich erst im Zeitraum 2016 bis 2018 umgesetzt.
Die Regierung hat weitere Strukturreformen zur Forderung des Marktwettbewerbs ange-

kiindigt.

Im Rahmen des Europdischen Semesters hat die Kommission die Wirtschaftspolitik Finnlands
umfassend analysiert und diese Analyse im Lénderbericht 2016 veroffentlicht. Sie hat auch
das Stabilitdtsprogramm und das nationale Reformprogramm sowie die Ma3nahmen zur
Umsetzung der an Finnland gerichteten Empfehlungen der Vorjahre bewertet. Dabei hat sie
nicht nur deren Relevanz fiir eine auf Dauer tragfdhige Haushalts-, Sozial- und Wirtschafts-
politik in Finnland berticksichtigt, sondern angesichts der Notwendigkeit, die wirtschafts-
politische Steuerung der EU insgesamt durch auf EU-Ebene entwickelte Vorgaben fiir kiinf-
tige nationale Entscheidungen zu verstirken, auch deren Ubereinstimmung mit EU-Vor-
schriften und -Leitlinien beurteilt. Die Empfehlungen im Rahmen des Européischen

Semesters spiegeln sich in den nachstehenden Empfehlungen (1) bis (3) wider.

Vor dem Hintergrund dieser Bewertung hat der Rat das Stabilititsprogramm gepriift; seine
Stellungnahme® hierzu spiegelt sich insbesondere in der nachstehenden Empfehlung (1)

wider.

Vor dem Hintergrund der eingehenden Uberpriifung durch die Kommission und dieser
Bewertung hat der Rat das nationale Reformprogramm und das Stabilitdtsprogramm gepriift.
Seine Empfehlungen geméal Artikel 6 der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 spiegeln sich in
den nachstehenden Empfehlungen (2) und (3) wider —

5

Gemail Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97.
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EMPFIEHLT, dass Finnland 2016 und 2017

1. eine jahrliche Haushaltskorrektur von mindestens 0,5 % des BIP in Richtung auf das mittel-
fristige Haushaltsziel fiir 2016 und von 0,6 % fiir 2017 erreicht; unerwartete Mehreinnahmen
nutzt, um den Abbau des gesamtstaatlichen Schuldenstands zu beschleunigen; die rechtzeitige
Annahme und Umsetzung der Verwaltungsreform fiir eine hohere Kosteneffizienz der Sozial-

und Gesundheitsdienste gewihrleistet;

2. sicherstellt, dass das System zur Lohnfindung verbesserte lokale Lohntarifverhandlungen und
eine Beseitigung starrer Strukturen gewihrleistet, wobei die Rolle der Sozialpartner zu achten
ist, und einen Beitrag zur Wettbewerbsfahigkeit und zu einem stirker ausfuhrorientierten
Ansatz leistet; Anreize flir die Aufnahme einer Erwerbstdtigkeit stiarkt und ausreichende
aktive arbeitsmarktpolitische Maflnahmen, auch fiir Menschen mit Migrationshintergrund, auf
den Weg bringt; MaBnahmen ergreift, um regionale Unterschiede und das Missverhéltnis

zwischen Qualifikationsangebot und -nachfrage zu verringern;

3. weiter an einer Stirkung des Wettbewerbs im Dienstleistungssektor, einschlieBlich im Einzel-
handel, arbeitet; Unternehmertum und Investitionen fordert, auch durch die Verringerung der
Belastung durch Biirokratie und Rechtsvorschriften, um das Wachstum der Produktion mit

hoher Wertschopfung voranzubringen.

Geschehen zu Briissel am [...]

Im Namen des Rates
Der Prdsident
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	unter Berücksichtigung der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates,

